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nur der , , Spezial -Rechenstab " System Landmesser Schulze ( Fig . 326 ) erwähnt ,

da er auch für alle Berechnungen geeignet ist , die sich auf goniometrische und

trigonometrische Formeln gründen , s . z . B. Seite 141 .

T

A

B

6
T

A

B

2

Fig . 326 .

4 5 6

J

- 8

4
9 28 "

9 2

8 9 1,1 12 13 14

V. Doppelte Flächenberechnung und Fehlergrenzen bei Flächen¬

ermittelungen .

Eine Gewähr für die richtige Ermittelung des Flächeninhalts bietet die

doppelte Berechnung , die zweckmäßig nach zwei voneinander unabhängigen

Methoden vorzunehmen ist . Erfolgt die erste Berechnung mit Hilfe der Ur¬

maße , die zweite auf Grund des Lageplanes , so wird auch eine gewisse Kon¬

trolle für die richtige Kartierung geboten . Zwischen den beiden Berechnungen

werden geringe Abweichungen stets auftreten ; je kleiner der Maßstab des Lage¬

planes ist , desto größer wird im allgemeinen die Abweichung sein .

Nach den Vorschriften der Katasterverwaltung in Preußen , die auch für

die vorliegenden Arbeiten herangezogen werden können , darf die Differenz zwischen

zwei Flächenberechnungen den Betrag von :

d = 0,01 60 F + 0,02 F2

nicht überschreiten * ) , wo F in Ar eingesetzt und d gleichfalls in Ar erhalten wird .

Bei Lageplänen im Maßstabe 1 : 4000 und 1 : 5000 kann jedoch das Anderthalb¬

fache des Betrages d zugelassen werden .

Die Flächenermittelung für die Fig . 301 auf Seite 187 zu 12 a 47 qm und

bezw . Fig . 304 auf Seite 193 zu 12 a 39 qm würde nach den vorstehenden An¬

gaben innerhalb der erlaubten Fehlergrenze liegen , da die größte Abweichung

1247 - 12398 qm kleiner ist als :

d = 0,01 V60 F +0,02 F2 = 0,01 / 60 12 + 0,02 . 144

= 0,27 a 27 qm .-

Die zulässigen Abweichungen können der Tabelle unter Nr . III des

, ,Anhanges " entnommen werden .

Die in der obigen Formel angegebenen Grenzwerte sind unter Umständen

auch für die Berechnung von Flächen anzuwenden , die zweimal unabhängig

*) Die Ergebnisse zweier Berechnungen sind als „, Gut " zu bezeichnen , wenn ihre Ab¬

weichung zwischen 13 und 1/2, als , , Befriedigend " , wenn sie zwischen 12 und 2/3 der nach

der Formel erlaubten beträgt .
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voneinander zur Aufnahme gelangen . Doppelte Aufmessungen werden allerdings

nur da in Frage kommen , wo eine Nachprüfung der Flächengröße eines Grund¬
stückes aus irgend einer Veranlassung notwendig erscheint .

Die bei Flächenmessungen in der preußischen Katasterverwaltung zu¬

lässigen Abweisungen d werden nach folgenden Sätzen berechnet :

unter und bis einschließlich 1 Hektar für je ein Ar

von mehr als 1 bis einschließlich 10 Hektar für je ein Ar

über 10 Hektar für je ein Ar

Hiernach ergibt sich für die Fläche F die nachstehende Tabelle .

d

1,4 qm

0,8 ,

0,7 mدو

F d F

ha a a qm ha a

d

a qm ha

100 140 200

1 10 1 48 300

120 156

130 1 64

F d F d F

a a qm ha a a qm ha a a qm

2 20 10 00

3 00 11 00

860 30 00 22 60

930 40 00 29 60

400 3 80 12 00 10 00 50 00 36 60

500 4 60 13 00 10 70 60 00 43 60

140 172

150 180

1 60 1 88 8 00

1 70 1 96 900

180 204 10 00

600 5 40 1400 11 40 70 00 50 60

700 6 20 15 00 12 10 80 00 57 60

7 00 16 00 12 80 90 00 64 60

7 80 17 00 13 50 100 00 71 60

8 60 1800 14 20 110 00 78 60

90 2 12

200 2 20

19 00 14 90

20 00 15 60 130

120 00 85 60

00 92 60

0 10 0 14

0120 0 28

0 30 0 42

040 0 56

0 50 0 70

0 60 0 84

070 0 98

0 80 1 12

090 1 26

100 1 40

Bei einer nochmaligen Aufnahme der Ziegeleigrundstücke ( Tafel V ) und

Berechnung der Fläche wäre zwischen den beiden Flächen von rd . 3,7 ha ( siehe

S. 188 ) nach der obigen Tabelle eine Abweichung von d = 3 a 56 qm statt¬

haft . Wird dieser Betrag nicht überschritten , dann sind beide Messungen

als einwandfrei anzusehen .

K. Grenzbegradigung und Flächenteilung .

Die Aufgaben der Grenzbe gradigung “ und „ Flächenteilung " er¬
strecken sich auf die Aenderung der im Felde oder in Ortschaften bestehenden

Grenzzüge bezw . auf eine anderweitige Einteilung der Grundstücksflächen und
werden vielfach durch bauliche Maßnahmen verursacht . Wenn es sich hierbei

um die Schaffung neuer Eigentumsgrenzen handelt , die einer Vermarkung und ,

was meist zutrifft , einer Sicherung im Kataster und Grundbuch ( s . Kap . H. ) be¬
dürfen , müssen diese Arbeiten stets durch einen vereideten Landmesser

vorgenommen werden . Mit Rücksicht hierauf soll im Folgenden nur auf einige

Lösungen hingewiesen werden , die aber allgemein gültig sind , im Falle Auf¬

gaben dieser Art ohne Zuziehung des vorgenannten Beamten erledigt werden
können .
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